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Umgang mit Mineralwoll- Dämmstoffen bei der VGF 
Der Umgang mit „alter“ und „neuer“ Mineralwolle in den Gebäuden der VGF hat zum Schutz von 

Fahrgästen und Mitarbeitern nach der Technischen Regel für Gefahrstoffe 521 Faserstäube 

(TRGS 521) zu erfolgen. Dies muss auch bei der Vergabe von Aufträgen an Fremdfirmen in der 

Ausschreibung festgelegt werden. Als Hilfe zum Umgang mit Mineralwolle kann die Handlungs-

anleitung „Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen“ der Bau-Berufsgenossenschaft herangezo-

gen werden. Diese können sie auf der Homepage der BG Bau runterladen. 

In vielen U-Bahnstationen der VGF sind vor allem in den Zwischendeckenbereichen Mineralwol-

le-Dämmstoffe verbaut. Im Rahmen von Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten ist es 

erforderlich, dass Mitarbeiter der VGF oder von Fremdfirmen diese Produkte z.B. im Deckenbe-

reich entfernen müssen. Mineralwolle, die vor 1996 verbaut wurde (alte Mineralwolle), ist nach 

Gefahrstoffverordnung als krebsverdächtig eingestuft. Die nach 1996 hergestellte Mineralwolle 

gilt zum größten Teil nicht mehr als krebsverdächtig. Mineralwolle die ab dem 01.06.2000 (neue 

Mineralwolle) produziert wurde, ist unbedenklich. Dies erkennt man an dem vergebenen RAL- 

Zeichen für das Produkt. Zum größten Teil ist in den Gebäuden der VGF aufgrund des Baujahres 

von alter Mineralwolle auszugehen. 

Je nach Art und Umfang der Tätigkeiten mit alter Mineralwolle müs-

sen unterschiedliche Maßnahmen zum Schutz von Fahrgästen und 

Mitarbeitern getroffen werden. Diese Schutzmaßnahmen sind in der 

TRGS 521 festgelegt und richten sich an Mitarbeiter, die direkten 

Umgang mit der Mineralwolle haben, z.B. Matten anfassen oder be-

wegen. 

Bei Produkten, die nach 1996 und vor 2000 eingebaut wurden, ist von einem Krebsverdacht aus-

zugehen. Der Verdacht kann nur durch einen Einzelnachweis widerlegt werden. 

Grundsätzlich gibt es gemäß Chemikalienverbotsverordnung kein Gebot alte Mineralwolle aus-

zubauen. Jedoch darf einmal ausgebaute alte Mineralwolle nicht wieder eingebaut werden, son-

dern ist durch neue Mineralwolle (mit RAL-Zeichen) zu ersetzen. 

Eine Ausnahme bildet z.B. das Um- und Zurückklappen von Matten im Deckenbereich zum Zwe-

cke von Inspektionsarbeiten (Remontage). Allerdings gelten auch für diese Tätigkeiten die Anfor-

derungen aus dem nachfolgenden Beispiel (< 10 m² Remontage, Expositionskategorie 1; > 10 m² 

Remotage, Expositionskategorie 2). 

Aber auch für den Umgang mit neuer Mineralwolle, die als unbedenklich eingestuft ist, sind die 

Mindestschutzmaßnahmen (Expositionskategorie 1) gemäß Handlungsanleitung zu beachten. 

Die Handlungsanleitung „Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen“ sieht ein dreistufiges Expositi-

onskategorienkonzept vor. Im Anhang 1 der Handlungsanleitung der BG Bau ist eine Tätigkeits-

liste aus dem Baubereich mit Zuordnung der jeweiligen Expositionskategorie angehängt. 
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Stellvertretend als Beispiel „Arbeiten an Deckenbekleidungen und Unterdecken“ mit alter 

Mineralwolle folgendes: 

1.  Demontage/ Montage von auf- bzw. eingelegten ungeschützten  Dämmplatten von 

weniger als 3 m2/ 

Remontage von ungeschützten Dämmplatten von weniger als 10 m2 

Expositionskategorienzuordnung 

Expositionskategorie 1, d.h. die Arbeit beinhaltet Tätigkeiten, die erfahrungsgemäß zu 

keiner oder nur geringer Faser-Exposition führen. 

Maßnahmenkatalog 

(hier nur ein Ausschnitt der wichtigsten Punkte, genaueres ist der anhängenden Hand-

lungsanleitung der Bau-BG zu entnehmen) 

- Mineralwollematten nicht auf den Boden werfen, sondern direkt in geeignete Plastik-
säcke einfüllen. 

- Staubsauger zu Verhinderung von Faserexpositionen einsetzen, nicht kehren. 
- Arbeitsplatz sauber halten und regelmäßig reinigen. Verschnitte und Abfälle sofort in 

geeigneten Behältnissen, z.B. Tonnen oder Plastiksäcken, sammeln. Arbeitsplätze 
zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter abtrennen. 

 

2.  Demontage/ Montage von ungeschützten auf- bzw. eingelegten ungeschützten 

Dämmplatten oder -matten von mehr als 3 m2/ 

Remontage von ungeschützten Dämmplatten von mehr als 10 m2 

Expositionskategorienzuordnung 

Mindestens Expositionskategorie 2, d.h. beinhaltet Tätigkeiten, bei denen unter Berück-

sichtigung der Mindestschutzmaßnahmen die Einhaltung des Luftgrenzwertes (250.000 

Fasern/m3) gewährleistet ist. Die Expositionskategorie 3 gilt für Arbeiten, bei denen der 

Luftgrenzwert nicht eingehalten werden kann. 

Bei der sachgerechten Demontage von Mineralwolleplatten aus dem Deckenbereich ist 

von einer Einhaltung des Luftgrenzwertes der Expositionskategorie 2 auszugehen. Wer-

den die Platten während des Ausbaus geworfen, ist von einer Überschreitung des Luft-

grenzwertes auszugehen. 

Maßnahmenkatalog 

(auch hier nur ein Ausschnitt der wichtigsten Punkte, genaueres ist der anhängenden 

Handlungsanleitung der Bau-BG zu entnehmen) 

- Alle Maßnahmen aus Expositionskategorie 1 
- Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen  
- Mineralwollematten bei der Demontage zusätzlich mit Wasser im Zwischendecken-

raum vorauseilend benetzen bzw. besprühen, um die Faserfreisetzung zu minimieren 
- Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungsmöglichkeit 
- Tragen von persönlicher Schutzausrüstung empfohlen.´ 
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Für die öffentlichen Bereiche der U-Bahnstationen der VGF wird empfohlen, die Demonta-

ge von ungeschützten Mineralwolledämmplatten in einem Umfang von > 3 m² und die Re-

montage von > 10 m² zum Schutz der Fahrgäste und der Mitarbeiter in der Betriebsruhe 

vorzunehmen. 

Bei umfangreicheren Arbeiten mit alter Mineralwolle z.B. im Zuge von Deckenarbeiten bitten wir 

bezüglich der sicherheitstechnischen Abstimmung um Rücksprache mit NA03. 

 


